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 § 9a 
Energieeffizienz-Netzwerk 

 

 Unternehmen, die keine Kleinstunternehmen sind, sind verpflichtet, 
einem Energieeffizienz-Netzwerk beizutreten. Mit Unterstützung dieses 
Netzwerks setzt sich das Unternehmen ein eigenes Ziel zur 
Energieeffizienzverbesserung und trifft entsprechende Maßnahmen. 
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